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(1) Der Vorsitzende hat auf eine rasche, ordnungsgemdRe und erschopfende Erledigung der Tagesordnung
hinzuwirken. Er hat insbesondere von der Tagesordnung abschweifende Debatten zu verhindern.

(2) Der Vorsitzende ist berechtigt, wenn dies zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung geboten erscheint, dem
Redner einen Ordnungsruf zu erteilen; nach dem zweiten Ordnungsruf kann dem Redner das Wort entzogen werden.
Ebenso kann dem Redner das Wort entzogen werden, wenn dieser trotz zweimaliger Ermahnung in seinen
Ausfiihrungen vom Thema des Tagesordnungspunktes weitgehend abweicht. Die Wortentziehung gilt jeweils nur fur
die Debatte Uber den in Betracht kommenden Tagesordnungspunkt.

In Kraft seit 12.12.1967 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_lpg/paragraf/9
file:///

	§ 9 Sbg. LPG
	Sbg. LPG - Salzburger Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschäftsordnung


